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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1980

Norm

DHG §2

Rechtssatz

Beachtet der Lenker eines Lastkraftwagens das das übliche Maß übersteigende stärkere Ausschwenken des Anhängers

beim Abbiegen auf enger Straße zu wenig, obwohl er auf diese besondere Eigenschaft ausdrücklich aufmerksam

gemacht wurde, liegt keine entschuldbare Fehlleistung, sondern leichte Fahrlässigkeit vor (hier Mäßigung des zu

ersetzenden Schadens auf ein Drittel).
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